
Vorkaufssatzung FlStNr: 461/0, Gem. Teublitz 

Satzung der Stadt Teublitz über die Begründung eines besonderen 
Vorkaufsrechts (Vorkaufssatzung) für die Grundstücke  

FlStNr. 1/0, 79/0 und 80/3 in der Gemarkung Teublitz 

 
vom 25.07.2019 

 
 
Aufgrund des § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs – BauGB - erlässt die Stadt 
Teublitz folgende Satzung: 
 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Satzung umfasst folgendes Grundstück: 
 

FlStNr. 1/0, 79/0 und 80/3 in der Gemarkung Teublitz 
 
 

§ 2 Besonderes Vorkaufsrecht 

Im Geltungsbereich dieser Satzung steht der Stadt Teublitz ein Vorkaufsrecht an 
Grundstücken nach § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB zu. 
 
 

§ 3 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Teublitz, 25.07.2019  
 
gezeichnet 
 
 
Maria Steger 
Erste Bürgermeisterin 
 
 


